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Amtshaftung bei

Nicht verwendung eines

Krypto-Forensik-Reports

Juristische Einordnung, prozessuale Risiken und strategische Handlungs optionen,
wenn Ermittlungs behörden einen privaten Krypto-Report ignorieren und das Ver-
fahren einstellen.
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Amtshaftung ist denkbar —

aber selten der stärkste Hebel

Wird ein privater Krypto-Forensik-Report von Strafverfolgungs behörden ignoriert und das
Verfahren eingestellt, liegt eine Amtshaftungs klage nahe. Ihre Erfolgs aussichten sind im
typischen Vermögens schadensfall jedoch begrenzt — der stärkere Ansatz liegt früher.
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ieses Whitepaper analysiert die rechtlichen Er-
folgs aussichten von Amtshaftungs ansprüchen in

Konstellationen, in denen ein privater Krypto-Forensik-
Report von Strafverfolgungs behörden nicht genutzt und
ein Ermittlungs verfahren eingestellt wurde. Die zentrale
Aussage: Eine Amtshaftungs klage ist grundsätzlich
denkbar, ihre Erfolgs aussichten sind in typischen Kryp-
tobetrugs fällen mit reinem Vermögens schaden jedoch re-
gelmäßig begrenzt.

Die maßgeblichen Hürden liegen in der Drittbezogen-
heit der verletzten Amtspflicht, in der nur eingeschränk-
ten gerichtlichen Kontrolle staatsanwaltschaftlicher Ent-
scheidungen nach dem Maßstab der Vertretbarkeit so-
wie in der prozessual besonders schwierigen Kausalitäts -
darlegung. Für die Praxis folgt daraus: Der strategisch
stärkere Ansatz liegt meist nicht in einer nachgelagerten
Amtshaftung, sondern in frühzeitigem Primär rechts-
schutz, präziser Beweis sicherung und paralleler zivil-
rechtlicher Vermögens sicherung.

01 Rechtsrahmen der Amtshaftung

Die dogmatische Grundlage ist klassisch: Art. 34 GG ver-
lagert die Verantwortlichkeit bei einer in Ausübung eines
öffentlichen Amtes begangenen Amtspflicht verletzung
grundsätzlich vom handelnden Amtsträger auf den Staat.
§ 839 Abs. 1 BGB konkretisiert dies als Schadensersatz -
anspruch desjenigen Dritten, dem gegenüber eine Amts-
pflicht verletzt wurde.5

Zu unterscheiden sind Primär rechtsschutz gegen
staatliches Handeln und der sekundäre Schadensersatz -
prozess. Der Amtshaftungs prozess gehört vor die ordent-
lichen Gerichte; die Landgerichte sind ohne Rücksicht
auf den Streitwert ausschließlich zuständig.6 Auf Staats-
anwaltschaft und kriminal polizeiliche Ermittlungs behör-

den ist das Amtshaftungs recht dem Grunde nach an-
wendbar — bei Landes behörden haftet das Land, bei Ge-
neralbundesanwalt oder BKA der Bund.8

Klar geregelt, eng begrenzt. Art. 34 GG und § 839 BGB eröffnen die Amtshaf-
tung — das Bundesverfassungs gericht erkennt jedoch keinen allgemeinen An-
spruch auf Strafverfolgung Dritter an.

Entscheidend: Dass Staatsanwaltschaft und Polizei dem
Amtshaftungs recht unterfallen, bedeutet nicht, dass Op-
fer ein subjektives Recht auf ein bestimmtes Ermitt-
lungs programm haben. Das Bundesverfassungs gericht
stellt ausdrücklich fest, dass das Grundgesetz dem Ein-
zelnen grundsätzlich keinen Anspruch auf Strafverfol-
gung Dritter vermittelt. Für den „normalen" Vermögens -
schaden aus Betrug oder Krypto-Scam folgt daraus in al-
ler Regel keine verfassungs rechtlich angereicherte Son-
derstellung des Opfers.9

02 Anspruchs voraussetzungen

und Hürden

Die Amtshaftung prüft sich nach fünf Punkten: drittbe-
zogene Amtspflicht, Rechtswidrigkeit, Verschulden,
Schaden und Kausalität — hinzu kommen die Sperren
aus § 839 Abs. 1 S. 2 und Abs. 3 BGB. Schwierig ist nicht
der abstrakte Aufbau, sondern die konkrete Subsumtion
auf eine nicht genutzte private Krypto-Forensik-
Unterlage.10
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ELEMENT WAS DER KLÄGER DARLEGEN MÜSSTE GRÖSSTE HÜRDE


hP�CHw]NH[H

�Zkie{PDOk

Dass die verletzte Pflicht gerade seinem Vermögens in-
teresse an Asset-Recovery diente

BVerfG: kein Anspruch auf Strafverfolgung
Dritter; BGH III ZR 209/15 lässt Drittschutz
offen
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Dass das Ignorieren des Reports oder die Einstellung
unvertretbar war

BGH kontrolliert nur auf Vertretbarkeit; As-
set-Sicherung ist ermessens geprägt
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Mindestens Fahrlässigkeit nach objektiviertem Sorg-
falts maßstab

Behörde kann sich auf vertretbare Metho-
den zweifel berufen
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Konkret bezifferbarer Vermögens nachteil, nicht bloße
Enttäuschung

§ 839 I 2 BGB: anderweitige Ersatz möglich-
keit; bloße „Verlustchance" schwierig

�;li;YPk>k

Dass bei pflichtgemäßem Handeln eine Sicherung er-
folgt und realisiert worden wäre

Hypothetischer Verlauf bei Krypto spekula-
tiv; Beweislast beim Kläger

Im Ergebnis ist der Drittschutz regelmäßig die erste gro-
ße Hürde: Dass Ermittlungs- und Vermögens sicherungs -
dispositionen den Geschädigten gerade in seinem Ver-
mögen schützen sollen, ist alles andere als gesichert —
BGH III ZR 209/15 hat die Frage offengelassen.13 Plausi-
bel ist eine Pflicht verletzung vor allem dann, wenn der
Report konkret war: Wallet-Zuordnung, Zeitstempel, On-
Chain-Route, Börsen-Endpoint.20

Es kommt auf die Substanz an. Je konkreter und zeitkritischer der Report, des-
to stärker die Pflichtverletzungs- und Kausalitäts argumentation — je abstrakter,
desto schwächer.

03 Unterlassene

Ermittlungen und Beweislast

Die StPO verpflichtet die Staatsanwaltschaft, bei zurei-
chenden Anhaltspunkten einzuschreiten, den Sachver-
halt zu erforschen und gefährdete Beweise zu sichern —
eine objektive Pflicht zu sachgerechter Ermittlung. Für
den Amtshaftungs prozess folgt daraus aber noch nicht
automatisch eine subjektive Pflicht gerade gegenüber
dem Opfer.21

Der Maßstab ist zweistufig: Erstens muss der Kläger
zeigen, dass weitere Ermittlungen — etwa wegen eines
eingereichten Krypto-Reports — naheliegend und ex ante
geboten waren. Zweitens, dass das Unterlassen keine
bloß andere vertretbare Einschätzung war, sondern die
Grenze zur Unvertretbarkeit überschritt. Die Darlegungs-
und Beweislast trägt grundsätzlich der Kläger.23

„Ohne Akteneinsicht, lückenlose Dokumentation und
präzise Darstellung dessen, was der Report auswies, bleibt

die Klage oft schon auf Darlegungs ebene angreifbar."
B E W E I S L A S T  I M  A M T S H A F T U N G S  P R O Z E S S

Ein privater Report ist am stärksten als substantiierte
Beweis anregung und Ermittlungs unterlage zu verste-
hen. Er kann die Schwelle aus § 152 Abs. 2 StPO konkre-
tisieren und — bei aktueller Spur zu identifizierbaren
Vermögens werten — eine zeitkritische Sicherungs dis-

kussion nach §§ 111b, 111e ff. StPO auslösen. Bindend ist
er nicht; die Behörde darf ihn methodisch würdigen und
bei Zweifeln zurückstellen — nur nicht blindlings igno-
rieren, wenn er konkrete, überprüfbare und zeitkritische
Ermittlungs ansätze eröffnet.24



Der Report als Tatsachen grundlage. Ein fachlich belastbares Krypto-Dossier
mit TXIDs, Zeitachsen und On-Chain-Route erhöht die Begründungslast der
staatlichen Entscheidung.

04 Rechtsprechungslage

BGH III ZR 180/99. Staatsanwaltschaftliche Kernent-
scheidungen werden nicht auf ihre materielle „Richtig-
keit", sondern nur auf ihre Vertretbarkeit überprüft. Zu-
gleich: Eine auf ungesicherter Grundlage erhobene An-
klage kann amtspflichtwidrig sein; die Angeschuldigten
sind „Dritte" i.S.d. § 839 BGB.27

BGH III ZR 209/15 — die engste Parallele. Ein Ge-
schädigter verlangte Amtshaftung, weil die Staatsanwalt-
schaft keine Maßnahmen der Rückgewinnungs hilfe er-
griffen hatte. Der BGH: Die Entscheidung steht im
pflichtgemäßen Ermessen; eine Amtspflicht verletzung
lag nicht vor, die Drittgerichtetheit konnte offenbleiben.
Tendenz für Opferklagen: klar ungünstig.28

BVerfG 2 BvR 2699/10 ff. Ausnahmen bestehen nur
bei erheblichen Straftaten gegen Leben, körperliche Un-
versehrtheit, sexuelle Selbstbestimmung und Freiheit, bei
Amtsträger delikten oder besonderer staatlicher Obhut.
Für einen normalen Krypto-Betrugsfall trägt die Drittbe-
zogenheit nicht.9

A N F O R D E R U N G  A N  E I N S T E L L U N G E N

In den Ausnahmefällen effektiver Strafverfolgung (2
BvR 859/17, 2 BvR 378/20) verlangt das BVerfG keine
endlosen Ermittlungen — wohl aber eine sorgfältige,
dokumentierte und nachvollziehbare Würdigung.29

Eine veröffentlichte höchstrichterliche Entscheidung
speziell zum ignorierten Krypto-Forensik-Report exis-
tiert nicht — das eröffnet kreative Argumentation, er-
höht aber das Prozessrisiko.

05 Verfahren, Fristen und Zuständigkeit

Der Amtshaftungs prozess ist ein normaler Zivilprozess
gegen den richtigen Hoheitsträger — erstinstanzlich
beim Landgericht, unabhängig vom Streitwert. Entschei-
dend ist aber, was vorher geschieht: Die Primär rechtsbe-
helfe sind nicht nur taktisch, sondern potentiell amtshaf-
tungs rechtlich entscheidend, weil § 839 Abs. 3 BGB die
Haftung bei schuldhaft ungenutzten Rechtsmitteln
sperrt.33
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SCHRITT FRIST INHALT

Beschwerde gegen Einstellung

§ 172 StPO · 2 Wochen Beschwerde zum vorgesetzten Beamten, anschließend ggf.
Klage erzwingung

Justizverwaltungs akte

§§ 23 ff. EGGVG · 1 Monat Antrag bei Anordnungen / Unterlassungen, wenn eigene
Rechte verletzt

Eigener Arrest

§§ 916, 917 ZPO · sofort Zivilrechtliche Vermögens sicherung gegen den Täter —
oft wichtiger

Auskunft & Akteneinsicht

§§ 406d, 406e StPO Basis jeder späteren Darlegung im Amtshaftungs prozess

Amtshaftungs klage

Verjährung 3 Jahre Beim Landgericht gegen Land oder Bund; Hemmung
durch Klage / PKH



Fristen entscheiden doppelt. Wer zumutbare Primär rechtsbehelfe schuldhaft
ungenutzt lässt, riskiert die Haftungs sperre des § 839 Abs. 3 BGB — Geschwin-
digkeit ist kein Komfort, sondern Voraussetzung.

06 Praktische Handlungs empfehlungen

Die richtige Strategie heißt selten „auf eine spätere
Amtshaftung warten", sondern: früh einen prozessfesten
Akten- und Belegpfad bauen. Dazu gehört ein metho-
disch transparentes Krypto-Dossier mit Transaktions lis-
ten, Hashes, Screenshots, Wertangaben zu konkreten
Zeitpunkten — und ein förmliches Anschreiben, das
konkret benennt, welche Maßnahme wegen welcher Tat-
sachen ergriffen werden soll.36

Parallel sollte der Verletzte seine eigenen Rechte maxi-
mal nutzen: Auskunft (§ 406d StPO), Akteneinsicht (§
406e StPO), Beschwerde und Klage erzwingung (§ 172

StPO) — und oft am wichtigsten: ein eigener dinglicher
Arrest (§§ 916, 917 ZPO). Näherliegend sind zudem zivil-
rechtliche Ansprüche gegen Täter (§§ 823, 826, 812 BGB)
und bei Anklage das Adhäsions verfahren (§ 403 StPO).37

07 Fazit: Geschwindigkeit

schlägt Nachbetrachtung

Die Nichtverwendung eines privaten Krypto-Forensik-
Reports kann erhebliche wirtschaftliche Folgen haben.
Gleichwohl lässt sich aus einer solchen Unterlassung nur
ausnahmsweise ein tragfähiger Amtshaftungs anspruch
ableiten. Maßgeblich sind nicht die Qualität des Reports
oder die nachträgliche Unzufriedenheit, sondern die be-
lastbare Darlegung einer drittgerichteten Amtspflicht,
einer unvertretbaren Entscheidung und eines konkreten
kausalen Vermögens nachteils.

Für Betroffene und Berater heißt das: den Schwer-
punkt früh auf dokumentierte Anträge, fristgebundenen
Primär rechtsschutz, beweissichere technische Aufberei-
tung und parallele zivilrechtliche Sicherung legen. Genau
hier setzt die forensische Vorarbeit an, die über Erfolg
oder Ausfall einer Asset-Recovery entscheidet.
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